
Es muss gehandelt werden
Die FBP-Abgeordnete Doris Frommelt über Pflege zu Hause

Ältere Leute möchten, auch wenn 
sie ganz oder teilweise pflegebe-
dürftig sind, möglichst lange in den 
eigenen vier Wänden bleiben und 
nicht in ein Pflegeheim umsiedeln. 
Wir sind herausgefordert, in diesem 
Bereich möglichst schnell eine Lö-
sung zu finden, die diesem berech-
tigten Anliegen entgegenkommt.

Der häuslichen Pflege älterer 
Menschen kommt zunehmend eine 
bedeutende Rolle zu. Die Zahlen 
der Bevölkerungsstatistik belegen, 
dass künftig die Zahl jener Men-
schen, die auf Pflegeleistungen an-
gewiesen sind, steigen wird. Die 
Leute haben eine höhere Lebenser-
wartung, sind aber nicht immer in 
der Lage, ihren Lebensabend ohne 
Hilfe von aussen zu verbringen. 
Gerade jene älteren Frauen und 
Männer, die oft jahrzehntelang im 
eigenen Haus oder einer Wohnung 
gelebt haben, wollen nicht in ein 
Pflegeheim umgesiedelt werden. 
Wenn sie nur auf leichte Pflege an-
gewiesen sind, ist dieser Wunsch 
mehr als verständlich. Wir müssen 
aber auch Verständnis für Frauen 
und Männer haben, die rund um die 
Uhr der Pflege bedürfen, aber den-
noch ihr lieb gewordenes Zuhause 
nicht verlassen wollen. 

Klarer Handlungsbedarf

Handlungsbedarf ist also gegeben. 
Die Regierung hat in ihrer Antwort 
auf ein Postulat angedeutet, die Ein-
führung eines 24-Stunden-Betreu-
ungsangebotes wäre eine realistische 
Möglichkeit, die heutige Situation zu 
verbessern. Dieses Angebot wäre für 
all jene Fälle eine geeignete Lösung, 
wenn die Angehörigen nicht oder 
nur teilweise in der Lage sind, die 
Betreuung älterer oder pflegebedürf-

tiger Menschen selbst zu überneh-
men. Für solche, die gerne in ein 
Pflegeheim umsiedeln, besteht dort 
ein umfassendes Pflege- und Betreu-
ungsangebot, das weiterhin unsere 
volle Unterstützung erhalten muss. 
Für die anderen aber sind neue Lö-
sungen gefragt, nach dem Grund-
satz, dass unseren älteren Mit-
menschen die bestmögliche Betreu-
ung angeboten werden muss. Nicht 
zuletzt auch darum, weil sie durch 
ihr jahrzehntelanges Arbeiten und 
Wirken viel zu unserem heutigen 
Wohlstand beigetragen haben. Wir 

sind diesen älteren Menschen gegen-
über verpflichtet, mit sozialpoli-
tischen Massnahmen eine echte 
Wahlfreiheit zu geben, ob sie nun zu 
Hause oder in einem Pflegeheim ei-
ne optimale Betreuung und Pflege 
erhalten wollen. 

Mehr Geld für häusliche Pflege

Die Postulatsbeantwortung im 
Juni-Landtag hat gezeigt, dass die 
Einführung eines Pflegegeldes als 
Hilfe bei der ambulanten und häus-
lichen Pflege die erforderliche Un-
terstützung findet. Die FBP gab im 

Juni zu verstehen, dass sie als So-
fortmassnahme eine Erhöhung von 
100 auf 200 Franken befürwortet. 
Nun ist es Zeit zum Handeln. Ich 
fordere die Regierung auf, sofort 
die Unterstützungsleistung der 
häuslichen Pflege zu erhöhen. Die-
se dringend notwendige Erhöhung 
kann die Regierung über ihre Ver-
ordnungskompetenz unverzüglich 
anordnen, dafür braucht es keinen 
Landtagsbeschluss und auch keine 
Diskussion mehr, weil sich der 
Landtag eindeutig für eine Erhö-
hung ausgesprochen hat. 

Neben dieser kurzfristigen Mass-
nahme zur Unterstützung der häus-
lichen Pflege brauchen wir eine lang-
fristig tragfähige Basis für die finan-
zielle Besserstellung im häuslichen 
Pflegebereich. Die Regierung hat an-
gedeutet, dass der Pflegebereich aus 
der Krankenversicherung herausge-
löst und das erhöhte Pflegegeld über 
das Ergänzungsleistungsgesetz ein-
geführt werden könnte. Bis eine sol-
che Vorlage für die Betroffenen wirk-
sam wird, verstreicht viel Zeit. Des-
halb ist es wichtig, dass jetzt sofort 
eine Erhöhung des Pflegegeldes in 
Kraft gesetzt wird. Ausserdem gilt es  
parallel dazu zu überlegen, ob an-
stelle der Verankerung des Pflege-
geldes im Ergänzungsleistungsge-
setz nicht ein Konzept zur Einfüh-
rung einer umfassenden Pflegeversi-
cherung geprüft werden soll. 

Ich überlege mir einen Vorstoss 
im Landtag, der einerseits die For-
derung nach sofortiger Erhöhung 
des Pflegegeldes enthält und ander-
seits die Regierung im Sinne einer 
langfristigen, umfassenden Rege-
lung auffordert, die erforderlichen 
Abklärungen zur Einführung einer 
Pflegeversicherung zu treffen.

Die FBP-Abgeordnete Doris Frommelt: «Ich fordere die Regierung auf, die 
Unterstützungsleistung der häuslichen Pflege zu erhöhen.»
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 Die Regierung hat dem Landtag 
ihre Stellungnahme zur Abänderung des 
Datenschutzgesetzes unterbreitet. Bei der 
Behandlung des Traktandums im Landtag 
war sich dieser grundsätzlich einig, dass die 
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen not-
wendig sind, um die gegebenen Vorausset-
zungen für einen Schengen-Beitritt Liech-
tensteins rechtzeitig zu erfüllen und allfäl-
lige Verzögerungen im Ratifizierungspro-
zess zu vermeiden. Die Vorlage verfolgt pri-
mär zwei grundsätzliche Zielrichtungen. 
Zum Ersten soll die Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit des Datenschutzbeauf-
tragten gestärkt und zum Zweiten soll ein 
Beschwerderecht für den Datenschutzbe-
auftragten normiert werden. Damit kommt 
Liechtenstein den gestellten Anforderungen 
gemäss der entsprechenden europäischen 
Datenschutzrichtlinie und des Schengener 
Durchführungsübereinkommens sowie der 
Eurodac-Verordnung nach. (pafl)

 Die Regierung hat an ihrer Sit-
zung vom 19. August die Interpellation be-
treffend Verbesserungsmassnahmen für 
Menschen mit Behinderungen in Liechten-
stein beantwortet und an den Landtag wei-
tergeleitet. Die Frage der Gleichstellung der 
Menschen mit Behinderungen mit Men-
schen ohne Behinderungen ist eines der be-
sonders wichtigen politischen Anliegen der 
letzten Jahre. Auf dem Hintergrund einer 
möglichst umfassenden und ganzheitlichen 
Sozialpolitik verdient der Gedanke der 
Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen vollste Unterstützung. Das Gesetz 
über die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (Behindertengleichstel-
lungsgesetz; BGlG), welches am 1. Januar 
2007 in Kraft getreten ist, wurde denn auch 
im Oktober 2006 unbestritten und mit gros-
ser Zustimmung vom Landtag beschlossen. 
Die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen ist komplex und stellt eine in-
terdisziplinäre Aufgabe dar. Um dieser Auf-
gabe gerecht zu werden, ist die Zusammen-
arbeit mehrerer Ressorts und Amtsstellen 
nötig, wobei die Federführung beim Ressort 
Soziales liegt. Durch das Zusammenwirken 


